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KURZE BEGRÜNDUNG 

 

1. DER VORSCHLAG IM EINZELNEN 

 

Mit dem Vorschlag der Kommission soll die Verordnung des Rates Nr. 1601/91 vom 

10. Juni 1991 ersetzt werden, in der die Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und 

Aufmachung aromatisierten Weines, aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter 

weinhaltiger Cocktails („aromatisierte Weinerzeugnisse“) festgelegt sind. Aufgrund 

technologischer Neuerungen, der Marktentwicklung und der sich ändernden 

Verbrauchererwartungen wurde es als notwendig erachtet, die Regeln für die 

Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung sowie zum Schutz 

geografischer Angaben für bestimmte aromatisierte Weinerzeugnisse zu aktualisieren und 

dabei traditionelle Herstellungsverfahren zu berücksichtigen. 

 

Mit dem Vorschlag werden die bestehenden Vorschriften vereinfacht und insbesondere die 

Begriffsbestimmungen an die technischen Entwicklungen angepasst und die geltenden 

Bestimmungen zu geografischen Angaben mit dem Übereinkommen über handelsbezogene 

Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums („TRIPs-Übereinkommen“) in Einklang 

gebracht. Zudem soll der Text im Hinblick auf delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte an den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Artikel 290 und 291 AEUV) angepasst werden.  

 

Die Kommission stellt in ihrer Begründung fest, dass sich die Hersteller von aromatisierten 

Weinerzeugnissen einig waren, „dass derselbe Rechtsrahmen und ähnliche Vorschriften 

beibehalten werden sollten“ und nur „geringfügige technische Anpassungen“ erforderlich 

schienen. Die Kommission weist darauf hin, dass diese technischen Anpassungen den 

Kommissionsdienststellen nach einer informellen Konsultation der wichtigsten europäischen 

Hersteller und einzelstaatlichen Organisationen von den Vertretern des Sektors mitgeteilt 

wurden. 

 

Die Kommission betont als weitere wesentliche Ziele ihres Vorschlags die Verbesserung der 

Anwendbarkeit und Eindeutigkeit der EU-Rechtsvorschriften, eine genau definierte 

Qualitätspolitik auf der Grundlage der geltenden Begriffsbestimmungen, die Aktualisierung 

bestimmter Verkehrsbezeichnungen aufgrund der Möglichkeit, anstelle des direkten Zusatzes 

von Alkohol den Weingehalt anzuheben, die Einführung von Flexibilität, indem die 

Zuständigkeit für die Änderung der Bezeichnungen und Beschreibungen von Erzeugnissen 

vom derzeitigen Mitentscheidungsverfahren im Wege delegierter Rechtsakte auf die 

Kommission verlagert wird, die Anpassung der EU-Vorschriften an neue technologische 

Erfordernisse und die Bestimmungen der WTO, einschließlich des TRIPs-Übereinkommens, 

sowie die Festlegung der Kriterien für die Anerkennung neuer geografischer Angaben. 

 

 

2. AUFBAU DES VERORDNUNGSENTWURFS 

 

Die im Entwurf vorliegende Verordnung besteht aus vier Kapiteln und drei Anhängen: 
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In Kapitel I ist die grundlegende Begriffsbestimmung und Klassifizierung von Erzeugnissen 

dargelegt. 

 

Kapitel II ist der Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung gewidmet. In dem Kapitel wird 

auf die Anforderungen und Einschränkungen, die in den Anhängen I und II festgelegt sind, 

Bezug genommen und der Kommission die Befugnis übertragen, weitere zugelassene 

Herstellungsverfahren zu bestimmen. Internationale Methoden der Analyse aromatisierter 

Weinerzeugnisse werden thematisiert und konkrete Vorschriften für die Etikettierung dieser 

Erzeugnisse festgelegt. 

 

In Kapitel II wird zudem mit Bezug auf die Anhänge I und II ein kohärentes System 

aufgestellt, das sich auf traditionelle Verfahren zur Sicherstellung der Qualität und neue 

Entwicklungen hinsichtlich der Qualität der Erzeugnisse stützt. Ziel ist es, den Verbraucher 

eindeutig über die Beschaffenheit eines Erzeugnisses zu informieren 

(Verkehrsbezeichnungen) und den Hersteller zu verpflichten, dem Verbraucher alle Angaben 

bereitzustellen, die notwendig sind, um eine Irreführung zu verhindern. 

 

Kapitel III enthält Regeln für geografische Angaben, die sich auf die internationalen 

Verpflichtungen der Europäischen Union stützen. Die derzeit in der Verordnung (EWG) 

Nr. 1601/91 aufgeführten geografischen Angaben werden in das Register übernommen, das 

mit Artikel 22 der vorliegenden Verordnung erstellt wird.  

 

In Kapitel IV sind die allgemeinen Bestimmungen sowie die Übergangs- und 

Schlussbestimmungen festgelegt. 

 

Anhang I enthält die technischen Begriffsbestimmungen und Auflagen für die Herstellung 

von aromatisierten Weinerzeugnissen. 

 

Anhang II enthält die Verkehrsbezeichnungen mit den dazugehörigen Beschreibungen. 

 

3. ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE DES VERFASSERS DER STELLUNGNAHME  

 

Der Verfasser der Stellungnahme stimmt dem Vorschlag der Kommission weitestgehend zu, 

der sich – wie auch von den Vertretern des Sektors dargelegt wurde – vielmehr auf technische 

Anpassungen denn auf einen tatsächlichen Politikwechsel bezieht. Daher wird vorgeschlagen, 

dem Vorschlag unter Berücksichtigung folgender Änderungen zuzustimmen:  

 

– der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass die Aktualisierung der 

Verkehrsbezeichnungen und Beschreibungen von aromatisierten Weinerzeugnissen 

tatsächlich wesentlicher Bestandteil dieser Verordnung ist und daher nicht, wie von der 

Kommission vorgeschlagen, im Wege delegierter Rechtsakte, sondern im Rahmen des 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erfolgen sollte; 

 

– der Verbraucher sollte darüber informiert werden, ob der Herkunftsort der primären Zutat 

tatsächlich dem Herkunftsort des aromatisierten Weinerzeugnisses selbst entspricht (eine 

vergleichbare Bestimmung wurde in Artikel 26 Absatz 3 der kürzlich verabschiedeten 

Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über 

Lebensmittel aufgenommen); 
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– zudem sollte der Verbraucher bei aromatisierten Weinerzeugnissen, die durch geografische 

Angaben geschützt sind, darüber informiert werden, ob der Herkunftsort der verwendeten 

Weintrauben dem Herkunftsort des Erzeugnisses entspricht; 

 

– die Beschreibung aromatisierten Weins sollte sowohl aromatisierte Weine umfassen, die mit 

Alkohol versetzt wurden, als auch aromatisierte Weine ohne Alkoholzusatz; 

 

– wurde ein „aromatisiertes weinhaltiges Getränk“ mit Alkohol versetzt, so sollte der 

tatsächliche Alkoholgehalt mindestens 7,5 % vol betragen; 

 

– die in der Produktspezifikation enthaltenen Angaben über den Zusammenhang zwischen 

dem geografischen Gebiet und dem fertigen Erzeugnis sind für die Entscheidung des 

Verbrauchers sehr wichtig und sollten deshalb als nicht wesentliche Bestimmung dieser 

Verordnung betrachtet werden; die entsprechenden Maßnahmen sollten daher im Wege 

delegierter Rechtsakte getroffen werden; 

 

– zudem sollten im Wege delegierter Rechtsakte Maßnahmen zur Kontrolle und Überprüfung 

getroffen werden, weil diese für den Schutz der Interessen der Hersteller und Verbraucher 

wichtig sind; 

 

– ferner ist es angemessen, die charakteristischen Merkmale der Zubereitung 

(Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Färbung, Süßung) in die 

Produktspezifikation aufzunehmen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. „Aromatisierte Weinerzeugnisse“: aus 

Erzeugnissen des Weinsektors gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. [XXXX/20XX. 

KOM(2010) 799 endgültig, angepasste 

einheitliche GMO] gewonnene 

Erzeugnisse, die mit Aroma versehen sind. 

Sie werden wie folgt eingeteilt: 

1. „Aromatisierte Weinerzeugnisse“: aus 

Erzeugnissen des Weinsektors gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. [XXXX/20XX. 

KOM(2010) 799 endgültig, angepasste 

einheitliche GMO] gewonnene 

Erzeugnisse, die gemäß den in Anhang I 

dargelegten Anforderungen mit Aroma 

versehen sind. Sie werden wie folgt 
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eingeteilt: 

Begründung 

Es ist angemessen, die charakteristischen Merkmale der Zubereitung (Aromatisierung, 

gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Färbung, Süßung) in die Produktspezifikation 

aufzunehmen. Die technischen Einzelheiten sollten in den Anhängen festgelegt werden. Der 

Zusatz von Alkohol bei aromatisierten Weinen ist optional und wird für die anderen 

Kategorien von Erzeugnissen, mit Ausnahme der in Anhang II konkret bestimmten 

Erzeugnisse, nicht gestattet. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) das gegebenenfalls gemäß den 

Anforderungen in Anhang I mit Alkohol 

versetzt, gefärbt und/oder gesüßt wurde; 

Begründung 

Es ist auf den optionalen Charakter dieser Verfahren hinzuweisen. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) das gegebenenfalls gemäß den 

Anforderungen in Anhang I gefärbt 

und/oder gesüßt wurde; 

Begründung 

Es ist auf den optionalen Charakter dieser Verfahren hinzuweisen. 
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Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe -c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  cb) das nicht mit Alkohol versetzt wurde, 

soweit dies in Anhang II nicht anders 

bestimmt ist; 

Begründung 

Es ist angemessen, die charakteristischen Merkmale der Zubereitung (Aromatisierung, 

gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Färbung, Süßung) in die Produktspezifikation 

aufzunehmen. Die technischen Einzelheiten sollten in den Anhängen festgelegt werden. Der 

Zusatz von Alkohol bei aromatisierten Weinen ist optional und wird für die anderen 

Kategorien von Erzeugnissen, mit Ausnahme der in Anhang II konkret bestimmten 

Erzeugnisse, nicht gestattet. 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  da) das gegebenenfalls mit Alkohol 

versetzt wurde und dessen tatsächlicher 

Alkoholgehalt in diesem Fall mindestens 

7 % vol beträgt. 

  

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 4 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) das gegebenenfalls gemäß den 

Anforderungen in Anhang I gefärbt 

und/oder gesüßt wurde; 
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Begründung 

Es ist auf den optionalen Charakter dieser Verfahren hinzuweisen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die in Anhang II aufgeführten 

Verkehrsbezeichnungen für aromatisierte 

Weinerzeugnisse werden in der Union 

verwendet. Sie dürfen nur für die 

Vermarktung von aromatisierten 

Weinerzeugnissen verwendet werden, die 

den in dem genannten Anhang für die 

jeweilige Verkehrsbezeichnung 

festgelegten Anforderungen genügen. 

(1) Nur die in Anhang II aufgeführten 

Verkehrsbezeichnungen für aromatisierte 

Weinerzeugnisse werden in der Union für 

diese Erzeugnisse verwendet. Sie dürfen 

nur für die Vermarktung von 

aromatisierten Weinerzeugnissen 

verwendet werden, die den in dem 

genannten Anhang für die jeweilige 

Verkehrsbezeichnung festgelegten 

Anforderungen genügen. 

Begründung 

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass der Oberbegriff „aromatisiertes Weinerzeugnis“ 

nicht als Verkehrsbezeichnung genutzt werden kann, weil die verschiedenen 

Produktkategorien damit nicht hinreichend genug beschrieben werden, um die Verbraucher 

zu informieren. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Für aromatisierte Weinerzeugnisse, die 

den Anforderungen mehrerer 

Verkehrsbezeichnungen genügen, darf nur 

eine der betreffenden 

Verkehrsbezeichnungen verwendet 

werden. 

(2) Für aromatisierte Weinerzeugnisse, die 

den Anforderungen mehrerer 

Verkehrsbezeichnungen genügen, darf nur 

eine der betreffenden 

Verkehrsbezeichnungen verwendet 

werden, soweit dies in Anhang II nicht 

anders bestimmt ist. 
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Begründung 

Die in Bezug auf die Herstellung und Etikettierung für bestimmte traditionelle Produkte 

geltenden Bestimmungen sollten zu den gegenwärtigen Bedingungen in Kraft bleiben.  

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Alkoholische Getränke, die nicht den 

Anforderungen dieser Verordnung 

entsprechen, dürfen in ihrer Bezeichnung, 

Aufmachung oder Etikettierung keine der 

in dieser Verordnung festgelegten 

Verkehrsbezeichnungen in Verbindung mit 

Wörtern wie „Art“, „Typ“, „à la“, „Stil“, 

„Marke“, „Geschmack“ oder anderen 

ähnlichen Begriffen führen. 

(3) Alkoholische Getränke, die nicht den 

Anforderungen dieser Verordnung 

entsprechen, dürfen in ihrer Bezeichnung, 

Aufmachung oder Etikettierung keine der 

in dieser Verordnung festgelegten 

Verkehrsbezeichnungen in Verbindung mit 

Wörtern wie „Art“, „Typ“, „à la“, „Stil“, 

„Marke“, „Geschmack“ oder anderen 

ähnlichen Begriffen führen und keine 

grafischen Elemente aufweisen, die den 

Verbraucher in die Irre führen können. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (5a) Das Europäische Parlament und der 

Rat können die in Anhang II dargelegten 

Verkehrbezeichnungen und 

Beschreibungen gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren auf Vorschlag 

der Kommission aktualisieren.  

Begründung 

Die Aktualisierung von Verkehrsbezeichnungen und Beschreibungen aromatisierter 

Weinerzeugnisse sollte nicht im Rahmen delegierter Rechtsakte erfolgen, sondern gemäß dem 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, da es sich um eine wesentliche Bestimmung dieser 

Verordnung handelt.  
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Angabe des Herkunftsortes der 

primären Zutat ist nicht erforderlich. 

entfällt 

Begründung 

Die Angabe des Herkunftsortes der primären Zutat ist tatsächlich nicht erforderlich. Deshalb 

erübrigt sich dieser Hinweis der Kommission im Legislativtext. Die Bestimmungen zur 

Angabe des Herkunftsorts der primären Zutat von aromatisierten Weinerzeugnissen sollten 

nicht von dem allgemeinen Ansatz der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die 

Information der Verbraucher über Lebensmittel abweichen. 
 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Verkehrsbezeichnungen und 

Beschreibungen in Anhang II. 

entfällt 

Begründung 

Die Aktualisierung von Verkehrsbezeichnungen und Beschreibungen aromatisierter 

Weinerzeugnisse sollte nicht im Rahmen delegierter Rechtsakte erfolgen, sondern gemäß dem 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, da es sich um eine wesentliche Bestimmung dieser 

Verordnung handelt. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um die Qualität und 

Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse zu 

gewährleisten, kann die Kommission im 

Wege von delegierten Rechtsakten die 

Bedingungen festlegen, unter denen die 

(2) Um die Qualität und 

Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse zu 

gewährleisten, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, im Einklang mit 

Artikel 35 delegierte Rechtsakte zu 
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Produktspezifikationen zusätzliche 

Anforderungen gemäß Artikel 11 Absatz 2 

Buchstabe f umfassen können. 

folgenden Aspekten zu erlassen: 

 a) die in der Produktspezifikation 

aufzuführenden Angaben über den 

Zusammenhang zwischen dem 

geografischen Gebiet und dem 

Enderzeugnis; 

 b) die Bedingungen, unter denen die 

Produktspezifikationen zusätzliche 

Anforderungen gemäß Artikel 11 Absatz 2 

Buchstabe f umfassen können. 

Begründung 

Die in der Produktspezifikation enthaltenen Angaben über den Zusammenhang zwischen dem 

geografischen Gebiet und dem Enderzeugnis sind für die Entscheidung des Verbrauchers sehr 

wichtig und sollten deshalb als nicht wesentliche Bestimmung dieser Verordnung betrachtet 

werden, die im Rahmen delegierter Rechtsakte erlassen wird. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Um die Wirksamkeit der in diesem 

Kapitel vorgesehenen Kontrollen zu 

gewährleisten, kann die Kommission im 

Wege von delegierten Rechtsakten die 

erforderlichen Maßnahmen betreffend die 
Mitteilung der Marktteilnehmer an die 

zuständigen Behörden erlassen. 

(6) Um die Wirksamkeit der in diesem 

Kapitel vorgesehenen Kontrollen zu 

gewährleisten, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, im Einklang mit 

Artikel 35 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, die die Mitteilung der 

Marktteilnehmer an die zuständigen 

Behörden und die von den Mitgliedstaaten 

vorzunehmenden Kontrollen und 

Überprüfungen einschließlich 

Untersuchungen umfassen. 

Begründung 

Kontrollen und Überprüfungen sind für den Schutz der Interessen der Hersteller und 

Verbraucher wichtig und sollten deshalb als nicht wesentliche Bestimmung dieser 

Verordnung betrachtet werden, die im Rahmen delegierter Rechtsakte erlassen wird.  
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die in der Produktspezifikation zu 

machenden Angaben über den 

Zusammenhang zwischen dem 

geografischen Gebiet und dem 

Enderzeugnis; 

entfällt 

Begründung 

Die in der Produktspezifikation enthaltenen Angaben über den Zusammenhang zwischen dem 

geografischen Gebiet und dem Enderzeugnis sind für die Entscheidung des Verbrauchers sehr 

wichtig und sollten deshalb als nicht wesentliche Bestimmung dieser Verordnung betrachtet 

werden, die im Rahmen delegierter Rechtsakte erlassen wird. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die von den Mitgliedstaaten 

vorzunehmenden Kontrollen und 

Prüfungen einschließlich Überprüfung. 

entfällt 

Begründung 

Kontrollen und Überprüfungen sind für den Schutz der Interessen der Hersteller und 

Verbraucher wichtig und sollten deshalb als nicht wesentliche Bestimmung dieser 

Verordnung betrachtet werden, die im Rahmen delegierter Rechtsakte erlassen wird. 
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Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil A – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Aromatisierter Wein, 1. Aromatisierter Wein,  

Aromatisierter Wein, der nicht mit 

Alkohol versetzt wurde. 

Aromatisierter Wein mit oder ohne den 

Zusatz von Alkohol. 

Begründung 

Eine Verkehrsbezeichnung ist ausreichend: Die Beschreibung aromatisierten Weins sollte 

sowohl aromatisierte Weine umfassen, die mit Alkohol versetzt wurden, als auch 

aromatisierte Weine ohne Alkoholzusatz. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil A – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Aromatisierter gespriteter Wein entfällt 

Aromatisierter Wein, der mit Alkohol 

versetzt wurde. 

 

Begründung 

Eine Verkehrsbezeichnung ist ausreichend: Die Beschreibung aromatisierten Weins sollte 

sowohl aromatisierte Weine umfassen, die mit Alkohol versetzt wurden, als auch 

aromatisierte Weine ohne Alkoholzusatz. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Spiegelstrich 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– zu dessen Süßung nur karamellisierter 

Zucker, Saccharose, Traubenmost, 

rektifiziertes Traubenmostkonzentrat und 

– zu dessen Süßung nur die in Anhang I 

Nummer 2 genannten Erzeugnisse 
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konzentrierter Traubenmost verwendet 

werden dürfen. 

verwendet werden dürfen. 

Begründung 

Die in Anhang I Nummer 2 genannten Erzeugnisse sollten für die Süßung von Wermut 

zugelassen werden. 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil B – Nummer 3 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Bezeichnung „Sangria“ muss stets die 

Angabe „hergestellt in …“, gefolgt von 

dem Namen des Herstellungsmitgliedstaats 

oder eines kleineren Gebiets, beigefügt 

werden, außer wenn das Getränk in 

Spanien oder Portugal hergestellt wurde. 

Wurde das Getränk in einem anderen 

Mitgliedstaat als Spanien oder Portugal 

hergestellt, kann der Begriff „Sangria“ als 

Zusatz zu der Verkehrsbezeichnung 

„aromatisiertes weinhaltiges Getränk“ 

verwendet werden, der die Angabe 

„hergestellt in …“, auf die der Name des 

Herstellungsmitgliedstaats oder eines 

kleineren Gebiets folgt, beigefügt werden 

muss. 

Begründung 

Ziel dieses Änderungsantrags ist die Beibehaltung des Status quo der Verordnung 

(EWG) Nr. 1601/1991. Es geht um den Schutz des Begriffs „Sangria“ aus Spanien und 

Portugal. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil B – Nummer 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Bezeichnung „Sangria“ kann die 

Bezeichnung „aromatisiertes weinhaltiges 

Getränk“ nur ersetzen, wenn das Getränk 

in Spanien oder Portugal hergestellt wurde. 

Der Begriff „Sangria“ kann die 

Verkehrsbezeichnung „aromatisiertes 

weinhaltiges Getränk“ nur ersetzen, wenn 

das Getränk in Spanien oder Portugal 

hergestellt wurde. 
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Begründung 

Der Unterschied zwischen der Verkehrsbezeichnung, worunter auch die Bezeichnung 

„aromatisiertes weinhaltiges Getränk“ fällt, und dem Begriff „Sangria“ muss klargestellt 

werden. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil B – Nummer 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Bezeichnung „Clarea“ muss stets die 

Angabe „hergestellt in …“, gefolgt von 

dem Namen des Herstellungsmitgliedstaats 

oder eines kleineren Gebiets, beigefügt 

werden, außer wenn das Getränk in 

Spanien hergestellt wurde. 

Wurde das Getränk in einem anderen 

Mitgliedstaat als Spanien hergestellt, 

kann der Begriff „Clarea“ als Zusatz zu 

der Verkehrsbezeichnung „aromatisiertes 

weinhaltiges Getränk“ verwendet werden. 

Dem Begriff „Clarea“ muss stets die 

Angabe „hergestellt in …“, auf die der 

Name des Herstellungsmitgliedstaats oder 

eines kleineren Gebiets folgt, beigefügt 

werden. 

Begründung 

Ziel dieses Änderungsantrags ist die Beibehaltung des Status quo, wobei zu berücksichtigen 

ist, dass der Begriff „Clarea“ geschützt werden muss. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Teil B – Nummer 4 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Bezeichnung „Clarea“ kann die 

Bezeichnung „aromatisiertes weinhaltiges 

Getränk“ nur ersetzen, wenn das Getränk 

in Spanien hergestellt wurde. 

Der Begriff „Clarea“ kann die 

Verkehrsbezeichnung „aromatisiertes 

weinhaltiges Getränk“ nur ersetzen, wenn 

das Getränk in Spanien hergestellt wurde. 

Begründung 

Der Unterschied zwischen „Begriff“ und „Verkehrsbezeichnung“ muss klargestellt werden. 
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